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 Veröffentlicht am 28.09.2017

Norm

ABGB §1096 Abs1

Rechtssatz

Keine Mietzinsminderung steht zu, wenn die Gebrauchsbeeinträchtigung vom Bestandnehmer zu vertreten ist, soweit

er den Mangel selbst verursacht hat. Sein etwaiges Allein- oder Mitverschulden an der Gebrauchsminderung ist

entsprechend zu berücksichtigen. Bei Ausmessung der Mietzinsminderung sind die jeweiligen Anteile an der

Mängelentstehung zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

8 Ob 34/17h

Entscheidungstext OGH 28.09.2017 8 Ob 34/17h
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